
Geschötlsordnung
des

Ellernbeirots der Grundschule Berkheim

1. Rechtsgrundlogen

Die Grundlogen dieser Geschöftsordnung bilden dos Schulgesetz, sowie die Eltern-

beirotsverordnung.
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2. Allgemeines

Der Elternbeirot versteht sich ols lnteressenvertreiung und
Schülern/innen, Eziehungsberechiigten, Lehrkröften
Eziehungsberechtigte in diesem Sinne sind die Eltern oder die
Stelle der Eltern die Eziehung eines Kindes übertrogen wurde.

Der Elternbeirot

Bindeglied zwischen
und Schulleitung.
Personen, denen on

3. Bildung des Ellernbeiroles

Für jede Klosse werden ein/e Elternklossensprecher/in und deren
Stellvertreter/in ous dem Kreis der Eltern gewöhlt. Elternsprecher/innen können
ouch in Abwesenheit. noch vorheriger schrifilicher Zustimmung gewöhli
werden. Die onwesenden Eziehungsberechtigten hoben je eine Stimme.

2. Der Elternbeirot seizt sich donn ous den Elternklossensprechern/innen und den
jeweiligen Stellvertretern/innen oller Klosen zusommen.

3. Der Elternbeirot wöhlt ous den Elternklossensprechern/innen
die /den Vorsitzende/n,
deren/dessen Stellvertret er /in,
sowie eine/n Schriftführer /in.

Diese Aufgoben müssen von verschiedenen Personen wohrgenommen
werden.
Auch diese Amter können in Abwesenheit besetzt werden, sofern eine
schriftliche Zustimmung des Abwesenden vorliegt. Bei Stimmengleichheit
findet ein zweiter Wohlgong stott. Die Wohlleitung wird noch Zustimmung der
Wohlberechtigten einer onwesenden Person übertrogen.
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4. Die Amiszeit betrögt jeweils ein Schuljohr.

5. Die Wohl konn noch Zustimmung oller Mitglieder offen erfolgen. lst ein Mitglied
gegen eine offene Wohl, muss schriftlich und geheim obgestimmt werden.

Aus der Mitte des Eliernbeirotes
gewöhlt:
Der/die Eltern beirotsvorsitzende/r
weitere Mitglieder, sowie 3

Verhinderungsfoll eines Mitgliedes

werden die Mitglieder der Schulkonferenz

isi outomotisch Miiglied. Weiterhin werden 3
Stellvertreter/innen gewöhlt, welche im

dieses vertreten.

7. Ein Einspruch gegen die Wohl ist nur begründet, wenn gegen die Vorschriften
dieser Geschöftsordnung verstoßen wurde. Dieser Einspruch konn nur von
einem/einer Wohlberechtigten erhoben werden.

Der Einspruch ist binnen einer Woche schriftlich mit Angobe der Gründe bei
der /dem Elternbeirotsvorsitzenden einzureichen, innerholb zweier Wochen
muss donn dorüber entschieden werden und gegebenenfolls neu gewöhlt
werden.

4. Aufgoben des Ellernbeirotes

1. Vertretung der lnteressen von Eltern und Schülern/innen, d.h. Wünsche,
Anregungen und Vorschlöge der Eltern ^) beroten und der Schule zu
unterbreiten.

2. Förderung der Anteilnohme der Eltern on der Arbeit der Schule, sowie des
Verstöndnisses der Eziehungsberechtigten für Frogen des Schullebens und der
U nterrichtsgestoltung.

3. Eintretung für die Belonge der Schule beim Schultröger, beim Schulomt und in
der Öffentlichkeit, soweit diese die Mitverontwortung der Eltern verlongen.

4. Der Elternbeiroi soll bei grundsötzlichen Angelegenheiten, die für die Schule
von Bedeutung sind ongehört werden:
Zum Beispiel:

. bei der Plonung boulicher Moßnohmen

. bei der Festlegung der Öffnungszeiten

. bei Moßnohmen, die eine Erweiterung
oder eine wesentliche Anderung des
gehört z.B. die Anderung des Schultyps

B,

oder Einschrönkung der Schule
Lehrbetriebes bewirken, hiezu
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5. Silzungen des Elternbeirqtes

Der Elternbeirot tritt mindestens einmol im Schulholbjohr zusommen.

lm ersten Schulholbjohr muss die Elternbeiroissitzung spötestens bis zum l.
November einberufen werden, do bei dieser Siizung olle zu besetzende Amter
zu wöhlen sind.

Unobhöngig dovon ist eine Elternbeirotssitzung einzuberufen, wenn dies
mindestens ein Drittel der Miiglieder fordern.

Der Elternbeirot togt nicht öffentlich, er ist beschlussföhig, wenn olle Mitglieder
ordnungsgemöß geloden wurden und mindestens die Hölfte der Mitglieder
onwesend ist.

Die Einberufung erfolgt mindestens 14 Toge vor dem Termin schriftlich durch
den/die Elternbeirotsvorsitzende/n. Die Einlodung beinholtet ouch die
Togesordnungspunkte.

Über die Sitzungen des Elternbeirotes wird ein Protokoll ongefertigt, dos den
Mitgliedern, und bei Bedorf der Schulleitung übermittelt wird.

Zu den Sitzungen des Elternbeirots sollen noch Bedorf die Schulleitung und
gegebenenfolls die Lehrer eingeloden werden.

6. Weitere Bestimmungen

Die Tötigkeit der Eliernbeirotsmitglieder isi ehrenomtlich.

Die Mitgliedschoft endet outomotisch noch Ablouf der Amtszeit, mit
Ausscheiden des Kindes ous der Schule, bei Niederlegung des Amtes oder bei
Auflösung des Elternbeirotes.

3. Die Mitglieder des Elternbeirotes hoben über die ihnen bei ihrer Tötigkeit
bekonnt gewordenen Angelegenheiien, ouch noch Beendigung ihrer
Amtszeit, Stillschweigen zu bewohren.
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7. Gültigkeit

Die Soizung tritt om Ol .06.2011 in Kroft und ist bis ouf Widerruf gültig. Anderungen
müssen ols Togesordnungspunkt ouf einer Elternbeirotssiizung besprochen werden
und bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der obgegebenen, gültigen Stimmen.

Berkheim, den 5. November 2013


